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Neue schweizerische Eisenbahnprojekte.
II. Kanton Graubünden.

Von a. Oberingenieur P, Moser.

II.
Vom Scaletta-Projekt sind zwei Varianten studiert worden ;

in einem Falle wurde dasDischma- und im andern das Sertig-
thal diesseits mit dem Sulsannathal jenseits in Verbindung
gebracht, schliesslich aber der zweiten Lösung der Vorzug
gegeben. Die Bahn durch das Sertig- und Sulsannathal
berührt von Davos bis ins Engadin auf eine Länge von
nahezu 30 im keine einzige Ortschaft mehr, namentlich
aber hat das Sulsannathal einen äusserst wilden Charakter;
Lawinen und Steinschläge kommen häufig vor, eine Strasse
fehlt gänzlich, nur ein mangelhafter Saumpfad ist vorhanden,
so dass, bevor an ein erspriessliches Arbeiten zu denken
gewesen wäre, der Bau einer ordentlichen Strasse hätte
vorgenommen werden müssen, ohne welche auch der Bau
des grossen Tunnels auf der Höhe von 2000 m über
Meer nicht denkbar gewesen wäre. Dennoch waren es

kaum diese unverhältnismässig grossen Schwierigkeiten,
welche die Ausführung des in jeder Beziehung unverständlichen

und für Sachverständige unsinnigen Projekts
verhindert haben, sondern die äusserst ungünstigen
Betriebsergebnisse der inzwischen eröffneten Prättigauer- oder der
nach bekannten Mustern im Uebermute bezeichneten ersten
Sektion der Scaletta-Bahn, welche kaum zur Verzinsung
des Obligationenkapitals von etwa 4,5 Millionen Fr.
ausreichten und in den Jahren 1891 und 1893 einen Ueberschuss

von wenig mehr als 200000 Fr. ergeben haben.
Auch ist anzunehmen, dass die Ausführungen der Gegner
und der Albulafreunde nicht ganz ohne Einfluss geblieben
sein werden. Die Ueberlegenheit einer Albulabahn war
leicht nachzuweisen; neben weit günstigeren Terrain
Verhältnissen ergab sich, dass der Scheiteltunnel beim Scaletta
in allen Höhenlagen von 1800 bis 2000 m über Meer eine

um mindestens 2V2—3Y2 mal grössere Länge erhalten
würde, als beim Albula, und dass sie beim Albula auf
der Höhe 1800 noch um 1700 m geringer sein würde,
als beim Scaletta auf der Höhe 2000 m ü. M.

Eine Vergleichung der Distanzverhältnisse ergab
sodann für die beiden Projekte, Albula und Scaletta,
folgendes :
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Da nun bekanntlich die virtuelle Länge ungefähr den
Fahrzeiten und die Tariflänge den Fahrkosten entspricht,
so folgt aus dieser Zusammenstellung, dass man von Landquart

sowohl schneller als billiger über den Albula nach
dem Unterengadin gelangt als über den Scaletta, dass der
Unterschied zu Gunsten des Albula für das Oberengadin
noch viel bedeutender ist und ebenso für Chur in beiden
Richtungen. Einzig für Davos ist der Scaletta, wie leicht
begreiflich, für die Verbindung mit dem Unterengadin
etwas im Vorsprung. In Bezug auf die Kosten endlich
ergab sich, dass mit dem Gelde, welches die Scalettabahn
erfordert hätte, nahezu der ganze Kanton mit Bahnen ver¬

sehen werden konnte. Durch die Scalettabahn wären
nahezu alle Kantonsteile vom Verkehr abgeschnitten worden,
während umgekehrt die Albulabahn alle mit einander in
Verbindung zu bringen vermag.

Nunmehr hatten sich im Anblick der Gefahren des
Scaletta, der endlich viele Bündner in Schrecken zu setzen
vermochte, die feindlichen Brüder von Chur und Thusis
die Hand gereicht und waren eine Fusion eingegangen,
zwecks Förderung der Centralbahn und Herstellung der
Verbindung mit dem Engadin. Eine bezügliche Eingabe
des neuen Komitees an den Grossen Rat hatte bei der nun
vorhandenen Stimmung sofort den gewünschten Erfolg,
und es bewilligte sowohl der Grosse Rat als später das
Volk in der Abstimmung vom 24. November 1889 mit
12308 gegen 4379 Stimmen der Centralbahn eine
Subvention von 1 200000 Fr.; ebenso sicherten die Gemeinden
und vor allen Chur sehr ansehnliche Beiträge zu. Diese
Wendung war nicht ganz nach dem Sinne der Machthaber
in Davos und ihrer Verbündeten in Basel, sie entschlossen
sich daher rasch zum Bau der Linie Landquart-Chur-Thusis,
deren Konzessionen ihnen Ende 1890 und im Frühjahr 1891
in Folge einer Verständigung mit dem alten Komitee erteilt
bezw. auf sie übertragen wurden.

Die Strecke Chur-Thusis wurde am 1. Juli und die
Strecke Landquart-Chur am 29. Juli 1896 eröffnet. Erstere
hat eine Länge von 27493 m und letztere von 13688 m,
die ganze Bahn somit eine solche von 41181 m; der
Minimalradius beträgt, wie bei der Landquart-Davoser
Bahn, wieder 100 m, die Maximalsteigung 25°/oo und die
Bahn wurde von der Schweiz. Eisenbahnbank pauschal um
eine Summe von angeblich 7 Millionen Fr. zur Ausführung
ühernommen.

Das Trace der Bahn ist kein besonders glückliches,
die Kurven sind trotz der ungemein günstigen
Terrainverhältnisse sehr zahlreich und ebenso die Gefällswechsel,
deren es allein auf der Strecke Chur-Thusis gegen 80 giebt.
Es macht den Eindruck, als ob die vorhandenen Pläne mit
Horizontalkurven nicht benützt oder nicht verstanden worden
seien: es möge in dieser Hinsicht nur auf den sehr
unschönen und unzweckmässigen Aufstieg auf das Plateau
von Bonaduz verwiesen und betont werden, dass diese
hässliche Schlaufe sich ohne alle Mehrkosten leicht hätte
vermeiden lassen. Auffallend hoch sind auch die Kosten
dieser Bahn, indem auf die Strecke Chur-Thusis ein Betrag
von über 6 Millionen Fr. entfallen soll, während s. Z. die
Kosten einer Normalbahn sich nach verbindlichen Offerten
nur auf 4 Millionen Fr. belaufen hätten. Es ist auch ein
etwas eingentümliches Verhältnis, dass die Eisenbahnbank,
welche damals von den 5500 Aktien der Rhätischen Bahn

5000 im Besitze hatte, als Bauunternehmer aufgetreten ist
und die Ausführung um eine Pauschalsumme besorgt hat.

Die Ueberzeugung, dass ein weiterer Ausbau des

bündnerischen Schmalspurbahnnet%es für den Kanton das

Beste sein würde, wurde immer allgemeiner, und als die
Eisenbahnbank angeblich infolge der neuen eidg. Gesetze
sich ihres Aktienbesitzes zu entledigen wünschte, haben die
Behörden des Kantons Graubünden dem Volke nicht nur
deren Ankauf befürwortet, sondern demselben gleichzeitig
auch ein Gesetz über die Subventionierung der weiter zu
bauenden Linien zur Annahme vorgelegt. Das Volk hat
am 20. Juni 1897 das zielbewusste Vorgehen seiner Behörden
mit sehr grossem Mehr gutgeheissen und damit in glücklicher

Weise die Erstellung seiner Eisenbahnen selbst in
die Hand, genommen.

Nach diesem Gesetz beteiligt sich der Kanton bei
den noch zu bauenden Linien durch Uebernahme von Aktien
im Betrage von 40 000 Fr. pro hm,
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